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Hamburg, 10. Oktober 2025 
 
Kundeninformation zum aktuellen Stand der Verbandmitteldefinition:  
 
Änderungsantrag zur Verlängerung der Übergansfrist bis zum 31.12.2026 und 
weiteres Gesetzgebungsverfahren für eine langfristig gesicherte Versorgung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ein Änderungsantrag der Regierungskoalition CDU/CSU und SPD, der eine Verlängerung der 
Übergangsfrist bis zum 31.12.2026 beinhaltet, wurde am 8.10. im Gesundheitsausschuss 
besprochen. Es ist davon auszugehen, dass diese Änderungen in den laufenden 
Gesetzgebungsprozess einfließen werden. 
 
Der Antrag bezieht sich auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur 
Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege - den für die Verbandmittel 
relevanten Auszug finden Sie in der Anlage. 
 
Die letzte Bundesratssitzung in der Beratungsfolge wird voraussichtlich Mitte Dezember 
stattfinden. Während das Gestz als solches zum 1.1.2026 in Kraft treten soll, würde der 
Gesetzesteil zu Verbandmitteln bereits zum 2.12.2025 wirksam werden – d.h. lückenlos 
zum Ende der aktuellen Übergangsfrist.  
 
Die Änderung wird vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit vorgenommen und sieht 
eine mögliche neue Definition vor: „In einem weiteren Gesetzgebungsverfahren soll im 
Anschluss der Begriff „Verbandmittel“ so definiert werden, dass langfristig eine Versorgung 
mit notwendigen Verbandmitteln und Wundversorgungsprodukten sichergestellt ist.“  
 
Wir informieren Sie, sobald es Neuigkeiten im weiteren Gesetzgebungsprozess gibt. 

Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Frau Manuela Gassner-
Oser (manuela.gassner-oser@smith-nephew.com) oder an Frau Gesa Eckermann 
(gesa.eckermann@smith-nephew.com).  

Wir halten Sie gerne auch über weitere Themen auf dem Laufenden. Bitte melden Sie 
sich hier zu unserem Newsletter an: hƩps://bit.ly/DACH-newsleƩer.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Wolfgang Vagt                                         Manuela Gassner-Oser  
Vice President AWM DACH                        Director Market Access 
 
Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen, die Smith+Nephew aus öffentlich zugänglichen Quellen zusammengestellt hat, dienen nur allgemeinen 
Informationszwecken. Smith+Nephew nimmt weder juristische noch medizinische noch sonstige Beratung mit der zur Verfügung Stellung dieser 
Informationen vor. Es kann Unvollständigkeit vorkommen und eventuell werden Tatsachen und Umstände, die in Ihren persönlichen Umständen relevant sind, 
nicht abgedeckt oder berücksichtigt. Es obliegt Ihrer Verantwortung, die hier angesprochenen Themen zu prüfen und umzusetzen und gegebenenfalls 
weiteren Rat zu holen.  
 



                         

 

 

Anlage: S. 19 des Änderungsantrages

 
 

 


